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RS OGH 1985/3/12 5Ob37/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1985

Norm

MRG §16 Abs4

MRG §44 Abs1

Rechtssatz

Nach § 44 Abs 1 MRG ist eine in einem vor dem 01.01.1982 abgeschlossenen Mietvertrag über eine Wohnung, für die

nunmehr § 16 Abs 2 MRG gilt, vorgesehene Wertsicherungsvereinbarung insoweit rechtsunwirksam, als eine allfällige

Erhöhung das im § 16 Abs 4 vorgesehene Maß übersteigt. Die Wertsicherung darf jedoch nur nach Maßgabe des § 16

Abs 4 MRG und des dort vorgesehenen Multiplikators, und zwar nach dem Ermäßigungsbegehren vom ermäßigten

Betrag geltend gemacht werden.
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